
ORIENTIERUNG 
Katholische Blätter für weltanschauliche Information 

Erscheint zweimal monatlich 

Nrn. 23/24 13. Jahrgang der «Apologetischen Blätter» Zürich, den 16. Dezember 1949 

I N H A L T : Mitbestimmungsrecht der Arbeiterschaft? : Die BochumerEntschliessung und die Diskussion — Sinn und Bedeu
tung des Mitspracherechtes — Die Wandlung der Arbeit und der sozialen Verhältnisse — Arbeitsteilung und Selbstentfremdung 
— Freiheit und Fremdbestimmung in der Arbeit. 
Die Tragödie des Baltikums: Die Entwicklung seit 1918 — Während des zweiten Weltkrieges — Die systematische Ausrottung 
der baltischen Völker durch den Sowjetimperialismus. 
Die Anpassung der Kirche: Zur Geschichte der Abendmesse. 
«Verstösse» und «Uebergriffe» der Schweizer Katholiken: Zum Besuch von Bundesrat Petitpierre im Vatikan. 
Ex Urbe et Orbe: Christentum und Kirche im Brennpunkt — Protestantisches Lob für den «politischen» Katholizismus — Die 
«Times» zum Katholizismus heute — Una Sancta darf kein Schlagwort bleiben — Und trotz alledem: die Säkularisierung ist 
nicht aufgehalten: in Bayern, Oesterreich, England. 
Buchbesprechungen: Meer de Walcheren — Leclercq — Gilson. 
Neuerscheinungen aus kath. Schweizerverlagen 1949. 

(Mitbestimmungsrecht der Arbeiterschaft? 
Die Bochumer Beschlüsse des Deutschen Katholiken

tages 1949 haben in der ganzen deutschen Oeffentlich
keit ein Aufsehen erregt, Hoffnungen und Befürchtun
gen geweckt in einem Ausmass, wie sie nur selten den 
Beschlüssen der Katholikentage beschieden sind. Man 
hat hüben und drüben das Gefühl, dass diese Beschlüsse, 
wenn sie wirklich durchgeführt werden, nicht bloss 
irgendwelche soziale Massnahmen darstellen, sondern 
einen entscheidenden Schritt zu einer grundsätzlichen 
Umwandlung der sozialen Struktur in der industriali
sierten Wirtschaft bedeuten. 

An sich ist die Idee und Forderung nicht so neu, 
wie es aussehen mag. In Frankreich spricht man schon 
lange von Cogestion, und will damit die Teilnahme der 
Arbeiterschaft an der Betriebsleitung zum Ausdruck 
bringen. In Belgien gibt es sogar interessante Abkom
men zwischen den christlichen Gewerkschaften und den 
katholischen Arbeitgeberverbänden, die, wenn auch 
recht vorsichtig und tastend, in dieselbe Richtung wei
sen. Die Bochumer Beschlüsse bedeuten aber darum für 
viele eine gewisse Ueberraschung, weil sie im wesent
lichen von Arbeitgeberseite her formuliert wurden und 
weil die Mitbestimmung nicht als eine Konzession oder 
ein vages Versprechen, sondern als eine grundsätzliche, 
aus dem Naturrecht erfliessende Forderung dargestellt 
wurde, so dass es kein Zurück mehr gibt, wenn man 
nicht vor der gesamten Oeffentlichkeit als leichtsinnig 
und wortbrüchig dastehen will. 

Da in den Bochumer Entschlüssen und in den nach
folgenden amtlichen Erklärungen das Problem mit 
einer gewissen Klarheit, Kraft und Weite umrissen wird, 
mag es willkommen sein, zuerst diese Texte noch ein
mal zu lesen. 

Der entsprechende Abschnitt der Bochumer Ent
schliessung lautet: 

«Der Mensch steht im Mittelpunkt jeglicher wirt
schaftlicher und betriebswirtschaftlicher Betrachtung. 
Das bisherige Wirtschaftsrecht war zu sehr den Din
gen und zu wenig dem Menschen zugewandt. Es muss 
durch ein B e t r i e b s r e c h t ersetzt werden, das den 
Menschen in seinen Rechten und Pflichten in den Vor
dergrund rückt. 

■•: Die katholischen Arbeiter und Unternehmer stimmen 
darin überein, dass das M i t b e s t i m m u n g s r e c h t 
aller Mitarbeitenden bei sozialen, personalen und wirt
schaftlichen Fragen ein natürliches Recht in gott
gewollter Ordnung ist, dem die Mitverantwortung aller 
entspricht. Wir fordern seine gesetzliche Festlegung. 
Nach dem Vorbild fortschrittlicher Betriebe muss schon 
jetzt1 überall mit seiner Verwirklichung begonnen wer
den. 

Wie durch das Mitbestimmungsrecht aller das ge
meinsame Interesse' des gesamten Betriebes gefördert 
wird, so entspricht es der Natur der menschlichen Ge
sellschaft, dass auch sonst alle Menschen, die durch 
gemeinsame Leistung verbunden sind, ihre gemeinsamen 
Angelegenheiten selbstverantwortlich in einer b e r u f s 
s t ä n d i s c h  l e i s t u n g s g e r a e i n s c h a f t l i 
c h e n O r d n u n g verwalten.» 

Da sich sofort eine heftige Diskussion um Sinn und 
Tragweite dieser Aufstellungen entspann, sah sich 
S. Eminenz Kardinal Frings, in dessen sozialpolitischem 
Kreis von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Wissen
schaftlern die Frage vorbesprochen worden war, ver
anlasst, einige Erläuterungen zu geben. 

«Wenn in der Resolution das Mitbestimmungsrecht 
ein .natürliches Recht in gottgewollter Ordnung' ge
nannt wird, so ist damit gemeint eine hohe natürliche 
Angemessenheit, der man sich beim heutigen Stand der 
Entwicklung nicht mehr grundsätzlich widersetzen 
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kann. Wenn von einem Mitbestimmungsrecht auf sozia
lem, personalem und wirtschaftlichem Gebiet die Rede 
ist, so soll damit nicht gesagt sein, dass das Recht auf 
diesen drei Gebieten gleich ausgedehnt oder gar auf 
jedem Gebiet uneingeschränkt sein solle. Das verbietet 
schon die wirtschaftliche Vernunft. In der Abwicklung 
der laufenden Geschäfte muss die Betriebsleitung un
abhängig sein, wenn der Betrieb selbst arbeitsfähig 
und dadurch auch für die Arbeitnehmer ertragreich 
sein soll. Eine wirtschaftliche Mitbestimmung könnte 
z. B. bei Aktiengesellschaften dadurch gegeben werden, 
dass einzelne Arbeiter in den Aufsichtsrat aufgenom
men werden, bei anderen Betrieben durch eine weiter
gehende Durchleuchtung der Rentabilität. Vor allem 
muss den Arbeitnehmern dann ein Mitspracherecht ein
geräumt werden, wenn etwa ein Werk geschlossen wer
den soll und die Existenz von Hunderten oder Tausen
den von Arbeitnehmern auf dem Spiele steht. 

Die gesetzliche Einführung des Mitbestimmungs
rechtes kann nicht eine Sache von heute auf morgen, 
sondern muss der Schlusspunkt einer längeren Ent
wicklung sein, in der die Formen und Auswirkungen 
der Mitbestimmung auf den drei verschiedenen Gebie
ten - in den verschiedenen Arten von Betrieben, wie 
Gross-, Mittel- und Kleinbetrieb, vom Eigentümer selbst 
geführte oder anonyme Betriebe - bei guter und bei 
schlechter Konjunktur ausgeprobt sind. Die Experi
mente sozialer Art in England mahnen zur Vorsicht. 
Die Richtung ist klar vorgezeichnet, Ansätze für das 
Mitbestimmungsrecht sind in grosser Zahl gegeben,' 
aber der Weg ist noch weit.» 

Da aber diese Erläuterungen in der Hitze des Ge
fechtes wiederum mancherorts als Rückzug verstanden 
und entsprechend zur Abwehr bestimmter Forderungen 
verwendet wurden, gab das Ordinariat der Erzdiözese 
folgende amtliche kirchliche Erklärung ab: 

«Die Vertreter der Katholischen Kirche stehen nach 
wie vor uneingeschränkt zu den Beschlüssen des Bo
chumer Katholikentages über das Mitbestimmungsrecht 
der Arbeiterschaft. Auch die Ausführungen von Kar-, 
dinal Frings (vergl. Bistumsblatt Nr. 41 .Mitbestim
mungsrecht nicht von heute auf morgen') bedeuten kein 
Abrücken davon, sondern erkennen vielmehr die grund
sätzliche Berechtigung des Mitbestimmungsrechtes an. 
Der Kardinal hat lediglich zum Ausdruck bringen wol
len, dass dieses Recht nur Schritt für Schritt verwirk
licht werden kann. Die Kirche betont erneut die Notwen
digkeit, auf sozialem Gebiet gemäss den Bochumer Be
schlüssen und dem Hirtenwort der Bischöfe zur "Wahl 
so schnell wie möglich von der politischen Seite her 
das Erreichbare durchzusetzen und das Mögliche zu 
tun.» 

Schliesslich griff die Münchener Soziale Woche das 
Thema (6.-10. Nov.) nochmals auf, machte sich die For
derung nach Mitbestimmungsrecht auch in wirtschaft
lichen Dingen, wenn auch mit gewissen Vorsichtsmass
regeln, zu eigen, und wandte sich — unter Umgehung 
der heiklen Frage, wie weit es sich hier um naturrecht
liche Forderungen handelt — besonders den praktischen 
Fragen der Verwirklichung zu. 

Inzwischen hatte der Allgemeine Deutsche Gewerk-
schaftskongress die Postúlate von Bochum ebenfalls 
aufgegriffen und sie mit Nachdruck zu den eigenen 
gemacht. 

Schon dieser Ueberblick über die Entwicklung der 
Diskussionen zeigt ein Doppeltes: 

dass diese Frage nicht nur, wie man in manchen 
Kreisen anzunehmen geneigt ist, von blossen Theo

retikern oder Propagandisten vom Zaun gerissen, 
sondern eine Frage von eminenter praktischer Be
deutung ist; 

ferner zeigt die Diskussion, dass die Frage sehr 
verwickelt ist und endgültige Formeln weder auf 
theoretischem noch praktischem Gebiet gefunden 
worden sind, sondern dass die Diskussion weiter
geht. 

Drei Fragen scheinen uns sowohl theoretisch wie 
praktisch von entscheidender Bedeutung. 

I. Welches ist der eigentliche Sinn des verlangten Mit
bestimmungsrechtes ? Aus ' welchen Beweggründen 
wird es gefordert, worin liegt sein eigentlicher 
Kern? Wir möchten schon hier andeuten, dass zwar 
das Sicherungsbedürfnis in erheblichem Masse mit
spielt, dass es aber die Bewegung wesentlich ver
kennen hiesse, wenn man glaubte, mit Sicherung 
allein das Bedürfnis befriedigen zu können. Das An
liegen geht ganz entschieden tiefer. 

II. Auf welcher Stufe des wirtschaftlichen Geschehens 
ist das Mitbestimmungsrecht zu verwirklichen, auf 
jener des Betriebes, oder des Berufszweiges, oder in 
der Führung der Gesamtwirtschaft (Wirtschafts
rat) ? Die katholische soziale Tradition hat bisher 
vor allem auf die 2. Stufe, die berufsständisch-
leistungsgemeinschaftliche Ordnung, Wert gelegt. 
Wir glauben aber, dass auch die 1. Stufe, im Betrieb, 
von ausschlaggebender Bedeutung ist. Freilich stellt 
sich hier sofort die heikle Frage nach dem Eigen
tumsbegriff, seinen Rechten und seinen Grenzen. 
Vielleicht kommen wir doch dazu, das Eigentums
recht stärker zu differenzieren. 

III. Endlich stellt sich die Frage nach dem naturrecht
lichen Charakter der Forderung. Dieser, würde ihr 
natürlich eine Würde, eine Wucht und eine Dring
lichkeit verleihen, die ihr sonst in der sozialen 
Auseinandersetzung abgehen. 
Wir werden in unseren Ausführungen besonders auf 

diese drei Fragenkreise eingehen. Daraus werden sich 
dann von selbst auch einige praktische Folgerungen 
ergeben. 

I. Sinn und Bedeutung des Mitspracherechtes 

Drei verschiedene Geistesströme fliessen in dieser 
Forderung, soweit sie die Forderung einer ganzen sozia
len Schicht ist, zusammen : 
1. Die Wandlung der Arbeit und des sozialen Arbeits

verhältnisses im Lauf der letzten Jahrhunderte. 
2. Das allgemeine Streben nach Mündigkeit und Selbst

bestimmung in der modernen. Kultur. 
3. Die Veränderung der gesellschaftlichen Machtver

hältnisse. 

1. Die Wandlung der Arbeit und der sozialen 
Arbeitsverhältnisse 

Vielleicht hat man auf den Wandel der Arbeit nach 
der persönlichen Seite hin bei den ganzen Auseinander
setzungen zu wenig geachtet. Marx ahnte wohl, um was 
es ging, als er von der Entfremdung des Arbeiters von 
seiner Arbeit schrieb. Darüber stehen im 3. Bd. des 
«Kapital» einige lesenswerte Abschnitte. Aber leider 
hat er in einer materialistischen Blickverengung, das 
Augenmerk zu sehr auf die ökonomische Seite (Mehr
wert und Profitrate) gelenkt und dabei die seelische 
Seite der Frage völlig vernachlässigt. Gerade hier aber 
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scheint uns eine der stärksten Triebkräfte zu liegen, 
die auf das Mitbestimmungsrecht des arbeitenden Men
schen im modernen Betrieb hinstreben : Die Arbeit soll 
nicht bloss zu einem ökonomischen, sondern vor allem 
wieder auch zu einem seelischen Wert werden, und 
zwar in einer Weise, die der modernen industriellen 
Produktion angemessen ist. 

Die Arbeit hat für den Menschen einen doppelten 
Sinn. Sie soll ihm den Lebensbedarf verschaffen, das 
ist ihr erster und nächster Zweck. Die Arbeit hat aber 
auch noch einen ganz anderen persönlichen Wert, den 
der Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung des 
Menschen in die materielle Welt hinein. Was der 
Mensch an schöpferischen Kräften, an Ideen und Idea
len, an Gestaltungskräften in sich trägt, das sucht in 
der Arbeit nach der Verwirklichung in die äussere 
Sichtbarkeit hinein. 

Diese Selbstverwirklichung in der äusseren Gestal
tung ist dem werktätigen Menschen in der modernen 
Industriewelt fast völlig, unmöglich gemacht worden. Die 
Arbeit wurde immer mehr zum reinen Brotverdienst 
herabgewürdigt und Hess deswegen den Menschen un
befriedigt, ja drohte, seine seelischen Kräfte immer 
mehr zu verkümmern. Wenn man heute vom unpersön
lichen Massenmenschen spricht, so ist zum ganz grossen 
Teil nicht der Einzelne daran schuld, sondern die Or
ganisation der Arbeitswelt, die wohl seine physischen 
Kräfte ausgebeutet, seine seelischen aber ungenützt und 
ungewertet liegen gelassen, ja vielfach unterdrückt und 
damit verdorrt hat. 

Nun wird es niemals mehr möglich sein, die Ma
schine, die Massenfabrikation, die Mechanisierung des 
Arbeitsprozesses, die Eingliederung des arbeitenden 
Menschen in ein grosses Produktionsgefüge rückgängig 
zu machen. Die seelische Werterfüllung seiner Arbeit 
muss von einer anderen Seite her kommen. Hier liegt 
der Kernpunkt der Frage nach dem Mitbestimmungs
recht. 

2. Arbeitsteilung und Selbstentfremdung 

Vielleicht lässt sich dieser Kern der Frage noch 
deutlicher sichtbar machen, wenn wir uns vergegenwär
tigen, welche Veränderungen Arbeitsprozess und Ar
beitsgehalt im Laufe der Zeit durchgemacht haben. 

Bei der Eigenwirtschaft einfacher bäuerlicher Ver
hältnisse arbeitet der Mensch im eigenen Haus, mit 
eigenen Mitteln, mit eigenem Material, für den eigenen 
Bedarf. So stark und drückend die Abhängigkeit des 
primitiven Menschen von der Natur sein mag, in der 
Wirtschaft und Produktion besitzt er doch ein ausser
ordentlich grosses Mass von Selbstbestimmung. 

Bei einer stärkeren Entfaltung der produktiven 
Kräfte stellt sich immer mehr die Arbeitsteilung ein. 
Es werden nicht mehr sämtliche Kräfte des Menschen 
in Anspruch genommen, dafür aber kann er sich auf 
die - volle Entwicklung seiner besonderen Fähigkeiten 
verlegen. Die Funktionen der wirtschaftlichen Tätig
keit spalten sich auf. Auf der einen Seite kann sich 
der Mensch auf die Entfaltung seiner Eignung und 
Neigung im beruflichen Leben spezialisieren, auf der 
anderen Seite geht aber das Produkt seiner Hände an 
eine fremde Kundschaft über und damit wird der Sinn 
seiner Arbeit immer mehr in eine ferne, abstrakte, der 
unmittelbaren Sichtbarkeit und Erfahrung entrückte 
Sphäre verflüchtigt. Beim Lohnwerk geht der ausge
bildete Handwerker zum Kunden. Der Rohstoff gehört 
diesem. Die Werkzeuge werden, vielleicht mitgebracht. 
Das Werk aber wird zum vornherein für einen Fremden 
vollbracht. Beim Preiswerk gehören Rohstoffe und 

Werkzeuge dem arbeitenden Menschen. Er liefert, wenn 
auch an einen andern, so doch an einen ihm noch per
sönlich bekannten Kunden auf dessen Bestellung und 
nach gegenseitiger Absprache hin. So arbeitet noch 
heute der Schneider, und in seiner Arbeit steckt ein 
gutes Stück persönlichen Geschickes und Geschmackes. 
Beim Handwerk im allgemeineren Sinn tritt schon ein 
weiterer Grad von Entfremdung ein. Der Handwerker 
arbeitet auf Vorrat. Er produziert zwar nach eigenem 
Plan und eigenem Antrieb, der Kunde aber ist nur noch 
ein allgemeiner Kunde, das Produkt verliert immer mehr 
seine persönlichen Qualitäten, indem es zum allgemein 
«gängigen» Artikel wird. Der Kundenkreis dieses Hand
werkers erweitert sich und tritt in eine versachlichte 
objektive Sphäre ein. Immerhin geht die «Ware» noch 
immer direkt an den Verbraucher, ohne dass ein Zwi
schenhändler zwischen dem Hersteller und dem Ver
braucher sich einschiebt. 

Schon viel weiter ist die Entfremdung der Arbeit 
im Verlagssystem fortgeschritten. Zwar arbeitet hier 
der Heimarbeiter noch in seinem eigenen Haus und 
teilt sich seine Zeit nach seinem Gutdünken ein. Aber 
er arbeitet an einem fremden Rohstoff und zum Teil 
mit Maschinen, die ihm nicht gehören, und vor allem 
nicht mehr im Auftrag des ihm bekannten Kunden, 
sondern auf Auftrag dieses frühen «kapitalistischen» 
Unternehmers, der ihm Qualität, Muster, sehr oft Preis 
usw. vorschreibt. Die Distanz zwischen Hersteller und 
Verbraucher wird immer grösser. Der Verleger, nicht 
der Produzent, verkauft. Jener lässt arbeiten, bevor er 
Aufträge hat, auf Konjunktur hin. Der Arbeiter hat 
wenig persönliche Beziehung zu seiner Arbeit mehr. 
Bald wird der Verleger die zerstreuten Arbeiter aus 
ihrem Heim herausziehen und in seiner Fabrik konzen
trieren. < 

Am Uebergang zur modernen Produktion steht die 
Manufaktur. Hier besteht schon ein grösserer zentrali
sierter Betrieb mit Menschen, die im Hause des Arbeit
gebers arbeiten. Immerhin hält hier die Arbeit der 
Hand jener der Maschine" noch das Gleichgewicht. 

Die grösste Entfremdung des Arbeiters von seiner 
Arbeit tritt schliesslich im eigentlichen kapitalistischen 
Fabrikbetrieb ein. Sämtliche Sachmittel: Gebäude, Ma
schinen, Rohstoffe, Aufträge, Patente, Verfahrenswei
sen usw. gehören dem Arbeitgeber. Aber noch mehr. 
Auch die Produktion selber wird mehr von der Ma
schine als von der Hand des Arbeiters geleistet. 

So ist die Entfremdung des Menschen von seinem 
Werk an einem äussersten Punkte angelangt. 

3. Freiheit und Fremdbestimmung in der Arbeit 

Das kommt einem noch stärker zum Bewusstsein, 
wenn man den gleichen geschichtlichen Vorgang nach 
der Seite der Freiheit und Selbstbestimmung hin unter
sucht. 

In der Eigenwirtschaft bestimmt der arbeitende 
Mensch selber, was, wie und wann produziert wird. 
Seine Eigentätigkeit ist auf das äusserste angespannt. 
Er selber prüft und geniesst das Produkt seiner Hand. 
So bleibt es völlig von Anfang bis zu Ende in seinem 
Bereich. Zwar ist dieser Mensch noch sehr den Natur
gegebenheiten unterworfen. Doch dafür besteht noch 
keine Abhängigkeit von Menschen. Die Entwicklung 
läuft nun so, dass die Abhängigkeit von den Natur
gewalten durch Technik, Geschicklichkeit und Organi
sation immer kleiner wird, dafür aber wird die Arbeit 
immer mehr ins Gefüge der Gemeinschaft hineingezo
gen und von Menschen abhängig. 
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Der Handwerker produziert zwar noch nacn eigenem 
Plan und Willen. Aber er ist auf seine Kundschaft an
gewiesen. Auch der Heimarbeiter hat in der Einteilung 
und Gestaltung seiner Arbeit noch eine gewisse Frei
heit, im übrigen aber wird er sowohl in der Art und 
Qualität seiner Produktion, wie vor allem in seinem 
Verdienst fast völlig von seinem Verleger abhängig. In 
der modernen industriellen Produktion ist die Herr
schaft des Menschen über die Naturkräfte auf einen 
gewissen Höhepunkt gelangt. Der arbeitende Mensch 
aber geriet fast im selben Masse in eine neue Abhän
gigkeit einerseits vom Unternehmer und dem Kapital, 
anderseits von der Maschine selbst, die ihm Tempo, Art 
und Eintönigkeit vorschreibt. Doch diese Abhängigkeit 
wird ganz anders empfunden — und das ist von gröss-
ter, ausschlaggebender Bedeutung —: sie ist nicht 
mehr eine schicksalhafte, wie bei der Naturabhängig
keit, sondern eine menschengemachte, die in eine ganz 
andere Sphäre seines Daseins, nämlich in sein mora
lisches Sein eingreift. 

Neben dieser Entfremdung des Menschen von sei
ner Arbeit gingen noch weitere einher. Zunächst die 
Fremdheit seines Arbeitsplatzes. Man arbeitet nicht 
im eigenen 'Haus, aber auch nicht mehr mit den eigenen 
Familienangehörigen. Die ganze Umgebung ist fremd. 
Je grösser und konzentrierter die Produktion, desto frem
der sind einander die Menschen, die sich dort begegnen. 
Man produziert auch kein Ganzes mehr, sondern nur 
ein Teilstück, in das Geist und Seele nicht mehr ein
gehen können, zumal beim gleichen Teil mehr die Ma
schine produziert als der Mensch der sie bedient. Der 
Kunde ist völlig unbekannt und noch viel unbekannter 
ist der letzte Konsument. Von seiner Produktion konsu
miert dieser Mensch meist gar nichts mehr. Das Produkt 

/wird ihm völlig fremd. Er kauft den Schuh, den er 
produziert hat, von fremder Hand. 

Durch diese immer weiter fortschreitende Entfrem
dung der Arbeit im modernen Industriebetrieb sind die 
seelischen Werte, auf die der Arbeiter doch ein natür
liches Recht hat, weitestgehend verloren gegangen. Das 
alles lässt sich mit Lohn und Ferien allein nicht korri
gieren. Da *muss eine viel tiefer greifende Struktur
wandlung des sozialen Arbeitsgefüges Platz greifen, die 
sowohl der modernen Produktionsweise wie den see
lischen Bedürfnissen Rechnung trägt. 

Gewiss lässt sien fÙT die weitere Vermenschlichung 
der Arbeit, und insbesondere der Industriearbeit man
ches durch bessere materielle Arbeitsbedingungen, 
durch weitgehende Dezentralisierung der Grossbetrie
be, durch gewisse fällige Umstellungen der Arbeits
technik, durch sorgfältigere Anwendung arbeitspsycho
logischer und physiologischer Erkenntnisse, durch tref
fendere Auswahl mittels psychotechnischer Eignungs
prüfungen für bestimmte Berufe und Verrichtungen 
usw. erreichen. Aber damit allein - man muss sich das 
ganz klar machen - bleibt man doch in den alten Kate
gorien des 18. und 19. Jahrhunderts stecken und macht 
noch immer nicht den unerlässlichen Schritt in die 
wesentlich neue Produktionsweise des industriellen Zeit
alters. 

Karl Marx hat viel schärfer erfasst, dass es um etwas 
grundsätzlich Neues geht. Aber er blieb verhängnis
voller Weise (in der ökonomischen Seite der Frage hän
gen (und hat noch überdies diese einseitig verzeichnet). 
Die christlichen Kreise ihrerseits haben begriffen, dass 
es darüber hinaus wesentliche seelische Fragen der 
Menschenwürde, der Freiheit und der Entfaltung der 
geistigen Kräfte gibt - aber sie hatten grosse Mühe, 
zu erkennen, dass hier in der grundsätzlich veränderten 
Lage mit den alten Mitteln, auch wenn sie noch so gut 
gemeint und .noch so verfeinert angewendet wurden, 
nicht auszukommen ist, sondern dass die Gesamtstruk
tur der sozialen Arbeitsverhältnisse geändert werden 
muss. 

Leo XIII. betonte mit Recht und Weitsicht, dass die
ser neue Weg nicht in der Aufhebung des Privateigen
tums gefunden werden könne und verrammelte für die 
christliche Sozialpolitik einen Irrweg, dessen Gefähr
lichkeit wir vielleicht erst heute so recht zu ermessen 
vermögen. Pius XI. deutete dann> in Quadragesimo anno 
an verschiedenen Stellen an, dass bei aller grundsätz
lichen und wesentlichen Achtung des Privateigentums 
doch gewisse Einschränkungen und tiefgreifende struk
turelle Aenderungen, «Annäherung an ein Gesellschafts
verhältnis» z>u machen seien. Heute scheint der Zeitpunkt 
gekommen, noch einen Schritt weiterzugehen. 

Bevor wir aber diesen Gedanken in seinen Konse
quenzen weiter verfolgen können, muss das Thema der 
sozialen Mündigkeit und der Wandlung der gesellschaft
lichen Gesamtstruktur nochmals aufgegriffen werden. 

J. David 

L. Tragödie des ïiaitiUums 
Selten ist ein Land so ununterbrochen Schauplatz 

politischer Auseinandersetzungen gewesen wie das Balti
kum. Während anderen Völkern im Verlauf der histo
rischen Ereignisse immer wieder eine Atempause ver
gönnt war, in der sie sich von den Stürmen der Ver
nichtung erholen konnten, ist dieses an der Grenzscheide 
zwischen Ost und West gelegene Land fast pausenlos 
den gefährlichsten Spannungen ausgesetzt gewesen. Es 
würde zu weit führen, wollte man auf die sich seit bald 
800 Jahren entladenden Gewitter in Gestalt von Ein
fällen fremder Völker, blutiger äusserer und innerer 
Verwicklungen und dadurch entstandener schweren 
Schäden an Volk und Boden zurückgreifen. Nur die 
jüngste Vergangenheit sei hier berührt, um das heutige 
Schicksal der baltischen Randstaaten, deren erschüt
ternde Tragödie sich hinter dem doppelten Vorhang 
politischer Absonderung und menschlicher Gleichgültig

keit abspielt, dem Gewissen der Welt in Erinnerung zu 
bringen. 

Mit dem Zusammenbruch des russischen Kaiser
reichs begann die Herrschaft des Bolschewismus. Da
mals - 1917 - war die Geburtsstunde dieses Regimes, 
von der in später Erkenntnis Churchill in seiner am 
31. Marz 1949 zu Boston gehaltenen Rede sagte: «Ein 
zweiter grosser Fehler war, dass man den Bolschewis
mus nicht in seiner Geburtsstunde erstickt ha t .— Die
ser Fehler lastet schwer auf uns.» Der blutige Terror 
wandte sich dieses Mal nicht nur gegen die Deutsch-
Balten, wie während des ersten Weltkrieges und seiner
zeit 1905, als die slawophile Hetzpropaganda einen blu
tigen Aufstand gegen die Deutsch-Balten hervorgerufen 
hatte, sondern gegen jeden, der einen Besitz hatte; 
gleich; welche Sprache er sprechen, welcher Nation er 
angehören mochte. Auf dem flächen Lande ebenso wie 
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in den Städten wurden die Menschen zu Tausenden ver
haftet, in den Höfen der überfüllten Kerker fanden 
tägliche Exekutionen statt, in allnächtlichen Haus
suchungen wurde der notwendigste Besitz geraubt, Män
ner und Frauen. misshandelt, fortgeschleppt und er
schossen. Unzählige starben am Flecktyphus oder ver
hungerten in den Gefängnissen. Jede Hilfe war ver
boten und oft mussten die Angehörigen tagelang nach 
ihren Lieben suchen, um endlich ihre Leichen, zu Hau
fen aufeinandergeschichtet und der Kleider beraubt, in 
den Kellern der Gefängnisse zu finden. Ein christliches 
Begräbnis war nicht gestattet.-Die Toten wurden ohne 
Särge notdürftig beerdigt, ein kurzes Gebet gab ihnen 
letztes Geleit und ein aus Zweigen gebundenes Kreuz 
war der einzige Schmuck des armseligen Grabes.. An 
der Peripherie der Städte fanden die Exekutionen statt, 
die Verurteilten mussten selbst die Massengräber aus
heben, in die sie halblebend hineingeworfen würden und 
aus der dünnen Schicht von Kalk und Sand starrten 
Arme und Beine in grausiger Anklage gen Himmel. Die 
Städte waren leer und verlassen, die Bevölkerung auf 
einen Bruchteil dezimiert. Selten nur sah man bleiche 
Gestalten durch die verödeten Strassen wanken, voll 
Angst flüchteten sie in einen Torbogen oder drückten 
sich an die Mauern der Häuser, wenn die schwarzen 
Panzerwagen dàherjagten, starrend von Maschinen
gewehren, auf roten Schildern Aufschriften, die das 
bolschewistische «Programm» verkündeten: «Tod den 
Bourgeois, nieder mit der Kirche, Tod den Gegnern des 
bolschewistischen Systems.» Als endlich durch die un- , 
ter dem Kommando des englischen Obersten Alexander 
(jetzigem Gouverneur von Kanada) stehende «Landes
wehr», eine aus Freiwilligen aller Bevölkerungsschich
ten zusammengesetzte Truppe, die Befreiung kam, waren 
Zehntausende dem roten Terror zum Opfer gefallen. 
Hunderte von Leichen wurden gefunden, so in dem 
Mordkeller zu Dorpat und im Zentralgefängnis zu Riga, 
wo die Gefangenen in letzter Minute von Maschinen
gewehren erschossen wurden; Hunderte wurden von den 
fliehenden Bolschewisten mitgeschleppt, über deren 
Schicksal man nie etwas in Erfahrung bringen konnte. 

Der Zerfall des russischen Reiches ermöglichte 1918 
die Gründung der baltischen Randstaaten als selbstän
dige Republiken: Litauen mit der Hauptstadt Kowno, 
aus Kurland und dem südlichen Teil Livlands entstand, 
der Sprachgrenze folgend, der lettische Staat Latwija 
mit Riga als Hauptstadt und Nordlivland bildete mit 
Estland die Republik Eesti mit Tallinn, dem alten Re-
val, als Metropole. Der bis dahin zum grössten Teil in 
den Händen der Deutsch-Balten befindliche Grossgrund-
besitz wurde entschädigungslos, teils, wie in Lettland, 
unter Ueberlássung einer «Restparzelle» an die frü
heren Besitzer, enteignet. Viele der Enteigneten wan
derten aus, in die skandinavischen Länder, nach 
Deutschland, Frankreich, England usw. Aber die mei
sten blieben und suchten auf dem kleinen, ihnen ge
lassenen Land eine Existenz zu begründen. Ihr Schick
sal als geduldete Minderheit war hart, aber im Laufe \, 
der Jahre verebbte der Hass, und die Zeit wirkte aus
gleichend und versöhnend. 

Dann aber, im Jahre 1939, ballte sich erneut ein 
schweres Gewitter àm östlichen Horizont Europas zu
sammen und dieses Mal zerschmetterten die Blitze de
finitiv Glück, Reichtum und Gedeihen der aufblühenden : 
jungen Republiken. Durch das Abkommen Hitlers mit 
Moskau wurde auch das Baltikum in die Interessen
sphäre der beiden damaligen Grossmächte, Russland und 
Deutschland, mit einbezogen. Dem von den Sowjets ge
forderten Recht zur Errichtung von Flug- und Flotten

stützpunkten an der Ostsee, am Rigaschen und finnischen 
Meerbusen folgte bald der Einmarsch der bolschewisti
schen Armee, die, unter Nichtachtung der vorher garan
tierten Neutralität der baltischen Randstaaten, das ganze 
Land besetzte. Nach dieser Verschärfung der Situation 
befahl Hitler die Evakuierung der deutsch-baltischen Be
völkerung, eine Massnahme, die von den zurückblei
benden Letten und Esten als «Bevorzugung» aufgefasst 
und mit Erbitterung aufgenommen wurde. In Wahrheit 
aber bedeutete diese Auswanderungsaktion ein neues 
Martyrium für die Deutsch-Balten: 16,000 Balten aus 
Estland, 62,000 aus Lettland wurden von der zwangs
weisen Deportation erfasst und im Warthegau angesie
delt. Als dann die Russen vorrückten, wurde dieses nahe 
der Grenze gelegene Land als erstes von den Bolsche
wisten tiberrannt. Die Balten, von der Nazi-Regierung 
über die katastrophale Entwicklung der Kriegsereig
nisse bewusst im Unklaren gelassen, flohen im letzten 
Augenblick unter Zurücklassung ihrer gesamten Habe. 

. Ca. 40 % sind auf dieser furchtbaren Flucht umgekom
men oder in die Hände der Feinde gefallen. Der Rest, 
obdachlos und zu Bettlern verarmt, führt ein elendes 
Dasein in Flüchtlingsheimen, Lagern und Baracken, 
ohne Heimat und ohne Aussicht auf eine Besserung 
ihrer Lage, «displaced persons» im wahrsten Sinn die
ses tragischen Wortes. 

Für die Litauer, Letten und Esten begann jetzt die 
Zeit grösster Leiden. Die im Jahre 1941 erfolgte «Ein
verleibung der baltischen Randstaaten in die grössere 
Heimat des Proletariats» gab dem? Kreml freie Hand 
zur Anwendung der üblichen Methoden. Als erstes 
wurde eine sogenannte «Säuberungsaktion» vorgenom
men, der 10,000 Menschen zum Opfer fielen. Mehr als 
100,000 wurden gefangen genommen, 1335 Letten hin
gerichtet, 60,000 Esten verschwanden innerhalb zweier 
Monate. Die Bauern wurden enteignet und die Wirt
schaft in barbarischer.Willkür ausgeplündert und des
organisiert. Als dann die deutschen Truppen das Balti
kum besetzten, wurden sie von der gequälten Bevölke
rung mit Jubel empfangen. Litauer, Letten und Esten, 
in Wäldern und Sümpfen versteckt, als sog. Waldbrüder 
einen Partisanenkrieg gegen die Bolschewisten führend, 
stellten sich dem deutschen Heere zur Verfügung und 
es ist unbegreiflich, dass die damaligen Sieger den 
enormen Kredit an Hilfsbereitschaft, Dankbarkeit und 
Vertrauen nicht besser nutzten. Die deutsche Ostpolitik 
machte dieselben Fehler wie auf dem Vormarsch in 
Russland. Statt die den baltischen Staaten zugesicherte 
Souveränität wieder herzustellen und sichdadurch wich
tige Bundesgenossen zu schaffen, übernahm das braune 
Heer die Zivilverwaltung, wodurch die nationale Selbst
verwaltung illusorisch wurde. Auch die Rückführung 
der verstaatlichten Industriebetriebe und des enteigne
ten Landbesitzes in die Hände der Eigentümer blieb ein 
leeres Versprechen und so war es nicht verwunderlich, 
dass das den «Befreiern» anfänglich entgegengebrachte 
Wohlwollen sich bald in Hass und Misstrauen wandelte. 
Im Jahre 1944 brach der bisher siegreiche deutsche 
Vormarsch im Osten zusammen. Jetzt/Wurde es klar, 
dass die Ostseestaaten nicht gehalten werden konnten. 

. Wehrlos wurde das Land preisgegeben. In tödlicher 
Angst vor der Rache der Bolschewistë'h suchte zu flie
hen, wer immer es konnte, aber das Gros der Bevölkerung 
blieb sich selbst überlassen, einem grausigen Schicksal 
ausgeliefert. Unmenschlich hausten die Bolschewisten 
in den unglücklichen Ländern. Massenhinrichtungen, 
Brandschatzungen, Vergewaltigungen und Deportatio
nen vollendeten das 1941 begonnene Werk der Zerstö
rung. Im November 1944 wurden, wie der Sender Mos-


